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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  04.05.2020 öffentlich 
TOP 9. DSNR.: SR 50/2020 
 
Benennung der Fraktionen mit Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter 
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
Da eine Parteizugehörigkeit nicht zugleich Zugehörigkeit zu einer Fraktion bedeu-
tet, aber gerade z.B. für die Ausschussbesetzung das Spiegelbildlichkeitsgebot 
nach Art. 33 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Gemeindeordnung zu beachten ist, 
wurden seitens der Verwaltung die Fraktionszugehörigkeit der einzelnen Stadt-
ratsmitglieder abgeklärt. 
 
Im Stadtrat sind momentan fünf Fraktionen vertreten, die sich wie folgt zusam-
mensetzen:  
 
CSU-Fraktion (10 Sitze): 
Franz-Josef Niebling Fraktionsvorsitzender 
Kerstin Lutz Stellv. Fraktionsvorsitzende 
Philipp Hofmann  Stellv. Fraktionsvorsitzender 
Gunther Kühle  
Dr. Günther Hogrefe  
Michael Schrodi  
Marcus Biberacher  
Ernst Peter Keller  
Peter Niesner   
Christian Simmnacher  
 
SPD-Fraktion (4 Sitze): 
Herbert Richter  Fraktionsvorsitzender  
Thomas Schulz Stellv. Fraktionsvorsitzender  
Silvia Janjanin  
Werner Vogel   
 
Freie Wähler / WÜW-Fraktion (5 Sitze): 
Dr. Jürgen Bischof  Fraktionsvorsitzender 
Bernhard Jüstel  Stellv. Fraktionsvorsitzender 
Johannes Amann   
Jutta Kempter   
Frank Ilg   
 
ÖDP-Fraktion (2 Sitze): 
Ulrich Hoffmann Fraktionsvorsitzender 
Susanne Kederna-Demuth Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
 
 



Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2 Sitze): 
Ulrich Fliegel Fraktionsvorsitzender 
Christiane Döring Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
Zur ergänzenden Erläuterung:  
Die FDP hat einen Sitz im Stadtrat (Herr Ritter Andreas). Nach der Geschäftsord-
nung wird zur Bildung von Fraktionen folgendes geregelt: „Stadtratsmitglieder 
können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammenschlie-
ßen. Eine Fraktion muss mindestens 2 Mitglieder haben.“ 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Stadtrat nimmt die aktuellen Fraktionsbesetzungen zur Kenntnis.“ 
 
 
   
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 


